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Verhaltensregeln Tennisbetrieb in Zeiten der Corona-Pandemie  
 
Tennishalle Georg-Ohm-Straße, gültig ab 12. Januar 2022 
 

Für Fragen und Hilfe kontaktieren Sie bitte unseren Corona-Beauftragten: 
Marvin Brühl, Tel. 0176/26492993, E-Mail: marvin.bruehl@atsv-stockelsdorf.de. 

 
Zugangsberechtigungen Tennishalle für Spieler:innen und Zuschauer:innen: 

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen und 
zusätzlich im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind. Eine zusätzliche Testung 
ist nicht erforderlich, wenn nach der vollständigen Schutzimpfung eine Auffrischungsimpfung 
erfolgt ist.  
 

2. Kinder bis zur Einschulung. 
 

3. Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind oder anhand 
einer Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen 
schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden. 
 

4. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, dies durch eine 
ärztliche Bescheinigung nachweisen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet 
sind. Erfasst werden auch Personen, bei denen ein solcher Zustand zwar bereits beendet ist, 
seither aber noch nicht genügend Zeit für die erforderliche Wartezeit zwischen mehreren 
erforderlichen Impfungen und für den Ablauf der 14-tägigen Karenzzeit aus § 2 Nummer 3 
Buchstabe a) SchAusnahmV verstrichen ist. 
 

5. Sorge- oder Umgangsberechtigte, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV 
geimpft, genesen oder getestet sind und nach Maßgabe von § 2a eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen, als Begleitung von Kindern bis zur Einschulung. 

Allgemeine Verhaltensregeln 
 

• Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutz (FFP 2 oder OP-Maske) ist verpflichtend und 
darf erst auf dem Spielfeld abgenommen werden! Ausnahme: sitzend am Tisch im Aufenthaltsraum 
und im Duschbereich. 

 
• Beim Betreten der Tennishalle bitte als erstes die Hände (im Flur) desinfizieren. Die Tennishalle darf 

nur mit vorheriger Buchung betreten werden. Freiwilliges Check-in per Luca App. 
 

• Bei Benutzung der Toiletten bitte die Informationen zum richtigen Händewaschen beachten. 
 

• Bei Missachtung der Verhaltensregeln kann durch die gesamte Abteilungsleitung ein Platzverbot 
ausgesprochen werden. 
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• Bei den kleinsten Anzeichen einer Erkältung, Husten, Schnupfen, Fieber, etc. bitten wir Sie, sich von 
der Tennishalle fernzuhalten. 

 
Verhaltensregeln auf dem Tennisplatz: 
 

• Ein Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m wird empfohlen. 
 

• Einzel und Doppel ist erlaubt. 
 
Wichtige Informationen für das Kinder- und Jugendtraining: 
 
Liebe Eltern,  
 
bitte unterstützen Sie Ihre Kinder und uns bei der Vermittlung der gesamten Verhaltensregeln um einen 
reibungslosen Spiel- und Trainingsbetrieb durchzuführen zu können. Vielen Dank! 
 

• Teilnahme am Hallentraining nur möglich für: 
 

o Geimpfte und Genesene (2G Plus-Regel siehe Punkt 1) 
 

o Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres 
 

o minderjährige Schülerinnen und Schüler, die anhand einer Bescheinigung der Schule 
nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig 
zweimal pro Woche getestet werden. 

 
• Bitte zeigt die entsprechenden Nachweise bei Eurem Trainer vor! 

 
• Um Ansammlungen von Wartenden zu vermeiden, bitten wir darum pünktlich zum Trainingsbeginn zu 

erscheinen und nach Trainingsende die Anlage zügig zu verlassen. 
 

• Das Verlassen der Tennishalle findet für die Kids über die Notausgangstür statt, somit treffen die 
mit dem Training fertigen Kinder nicht auf die ankommenden Trainingskinder. 
 

• Sollten einzelne Schüler:innen gegen die Verhaltensregeln verstoßen oder den Anweisungen des 
Trainers nicht Folge leisten, ist dieser berechtigt, diese Schüler/innen vom Trainingsbetrieb 
auszuschließen.   
   

• Die Eltern werden angehalten ihre Kinder bei den kleinsten Anzeichen einer Erkältung, Husten, 
Schnupfen, Fieber, etc. vom Training fernzuhalten. 

 
Die Gesundheit aller Mitglieder steht an erster Stelle aus diesem Grund bedanken wir uns im Voraus für die 
Einhaltung der Vorgaben. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Marvin Brühl 
Sportwart  
 


